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Skr. 58 Diez , Mittwoch den 10. März 1915 55. Jahrgang

Amtlicher Teil.

Bekanntmachung
wer die Höchstpreise für Futterbrrtoffeln und Erzeugnisse
der Kattoffeltrocknerei sowie der Kartoffelstärkefabrikation.
Vom 25. Februar 1915.

Ter Bundes rar hat auf Grund des 8 5 des Gesetzes, be¬
treffend Höchstpreise, vom 4. August 1914 (Reichs -Gesetzbl.
S . 339) in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. De¬
zember 1914 (Reichs -Gesetzbl. S . 516) folgende Verordnung
erlassen:

8 1.
Ter Preis für die Tonne inländischer Futter - oder Feld-

karwfseln darf beim Verkaufe durch den Produzenten nicht
übersteigen:

im ersten Preisgedier , nämlich in den preußischen Pro¬
vinzen Ostpreußen, Westpreußen , Posen , Schlesien,
Pommern , Brandenburg , in den Großherzogtümern
Mecklenburg-Schwerin , Mecklenburg-Strelitz 46,00
Mark;

im zweiten Preisgebicte , nämlich in der preußischen
Provinz Sachsen , im Kreise Herrschaft Schmalkalden,
im Königreiche Sachsen , im Großherzogtume Sachsen
ohne die Enklave Ostheim a. Rhön , im Kreise Blan¬
kenburg, im Amte Calvörde , in den Herzogtümern
Sachsen-Meiningen , Sachsen -Altenburg , Sachsen-
Coburg und Gotha ohne die Enklave Königsberg i.
Fr ., Anhalt , in den Fürstentümerrr Schwarzburg-
Sondershausen , Schwarzburg -Rudolstadt , Reuß ä. L.,
Reuß j. L. 47.50 Mark;

im dritten Preisgebiete , nämlich in den preußischen
Provinzen SchleAmg -Holstein , Hannover , Westfalen
ohne den Regierungsbezirk Arnsberg und den Kreis
Recklinghausen, im Kreise Grafschaft Schaumburg,
im Großherzogtum Oldenburg ohne das Fürstentum
Birkenfeld , im Herzogtume Braunschwcig ohne den
Kreis Blankenburg und das Amt Calvörde , in den
Fürstentümern Schaumburg -Lippe, Lippe, in Lübeck,
Bremen , Hamburg 49,00 Mark;

nn vierten Preisgebiet , nämlich in den wttgen Teilen
des Deutschen Reichs 50,50 Mark.

Dem Produzenten gleich steht jeder, der Kartoffeln
verkauft, ohne sich. vor dem 1. August 1914 gewerbsmäßig
mit dem An- und Verkaufe von Kattoffeln befaßt zu haben.

Der Höchstpreis eines Preisgebiets gilt für die in diesem
Gebiete produzietten Kattoffeln.

Die .Höchstpreise gelten nicht für Verkäufe, die eine
Tonne nicht übersteigen.

8 2.
Dri Preis für Erzeugnisse der inländischen Kartoffel-

rrocknerei und Kartoffelstärkefabrikation darf beim Ver¬
kaufe durch den Trockner oder Stärkefabrikanten nicht über¬
steigen für den Doppelzentner

Kartoffelstöcken 35,00 Mark,
Kattoffelschnitzel 33,75 Mark,
Kattofselwalzmehl 39,00 Mark,
trockene Kattoffelstärke und Kartoffelstärkemehl 48,00 Mk.

Bei allen weiteren Verkäufen darf der Preis nicht über¬
steigen für den Doppelzentner

Kartoffel. Kartoffel« Kartoffel-
trocken«

K- rloffelftärk- unO
flocke» schnltzcl >»alzmehl KartoffelstLrkemehl
Mark Mark Mark Mark

in der preußischen Pro-
mm Ostpreußen 35,80 34,55 39,80 48,80

im dm übrigen Teilen
d crstcnPreisgebiets 36,80 35,55 40,80 49 80

im zweit. Preisgebicte 37,30 38.05 41 .30 49 80
im dritten Preisgebicte 37,80 36,55 41,80 50.30
im vierten PrciSgebiete 38,30 37,05 42,30 50,80

Bei Verkäufen von Kartoffelslocken und Kartoffel-
schnitzeln, die fünf Tonnen nicht übersteigen , u. bei Verkäufen
von Kattofselwalzmehl , trockner Kartoffelstärke und Katt
toffelstärkemehl , die eine Tonne nicht übersteigen, erhöhe»
sich die Höchstpreise im Abs 2 um eine Mark für den Doppel¬
zentner . Bei Verkäufen , die fünf Kilogramm nicht über¬
steigen, gelten die .Höchstpreise nicht.

Ein nach den Wsätzen 2 oder 3 in einem Pceisgebiete
bestehender Höchstpreis gilt für die Erzeugnisse , die in diesem
Gebiet abzunehmen sind.

Ter Reichskanzler kann für Kattoffelwalzmehl , das nur
bis zu sechzig vom Hundett durchgemahlen ist, eine Preis¬
erhöhung bis zu einer Mark für den Doppelzentner ge¬
statten.



§ 3
Dir Höchstpreise (8 1 und 8 2) zelten sür Lieferung

ohne Sack, bei Kartofselwalzmehl , trockner Kartoffelstärke
und Karioffelstärkemehl für Lieferung mit Sack.

Sic gelten für Barzahlung bei Enrpfang . Wird der
Kaufpreis gestundet, so dürfen bei den Höchstpreisen nach
ß l und § 2 Abs. 1 bis zu ztvei, bei den Höchstpreisennach
8 2 Ms . 2 bis zu eins , bei den Höchstpreisen nach 8 2
Abs. 3 bis zu .drei vom Hundert Jahreszinsen über Reichc-
bankdiskont hinzugeschtagen werdet

8 4.
Die Höchstpreise nach 8 1 und 8 2 Abs. I schließen die

Losten des Transports bis zum nächsten Güterbahnhofe , bei
Wassertransport bis zur nächsten Anlegestelle des Schiffes
oder Kahnes forme die Kosten der Verladung ein.

Tie Höchstpreise nach 8 2 Abs. 2 schließen die Kosten
des Transports bis zum Bahnhof des Ortes ein, wo die
Ware abzunehmen ist.

Die .Höchstpreise nach 8 2 Abs. 3 zelten ab Lager.
8 8.

Diese Verordnung tritt mit dem Tage der Verkündung
in Kraft . Ter Bundesrat bestimmt den Zeitpunkt des Außer-,
krasttretens.

Tie Bekanntmachungen über die Höchstpreise für Futter-
kartoffeln und Erzeugnisse der Kartoffeltrocknerei solvie der
Karioffelstärkefabrikation vom 11. Dezember 1914 (Reichs-
Gesei'bl S . 505) und vom 11. Januar 1915 (Reichs-Gesehbl.
S . 15) werden aufgehoben.

Berlin , den 25. Februar 1915.
Der Stellvertreter de« RetchSk-»«zler».

Delbrück

J .-Rr . L A. Ille 2859.
Berlin  W . 9, den 18. Februar 1915.

Vela»«t« ach««s
Verminderung der Schweinebestä nde.
An die Landwirtschaftskammern.
Unter den Maßnahmen zur Sicherung des Brotgetreides

und der Kariofselvorräte für die Bolksernährunz ist der Ver¬
minderung der Schweinebestände eine besondere Bedeurung
deizumessen. Durch die Bundesrats -Bervronung über die
Sicherstellung von Fleischvorräten vom 25. Januar 1915
sind die Gemeinden mit mehr als 5000 Einwohner » ver¬
pflichtet worden, angemessene Vorräte an Fleisch-Tauer
ivaren zu beschaffen und ihre Aufbewahrung sicherzustellen
Bei einem nachhaltigen Vorgehen der Gemeinden ist zu
ertvartcn , daß ein beträchtlicher Teil des bisherigen
Schweinebestandes geschlachtet werden wird . In dem not¬
wendigen Umfange wird sich aber dessen Verminderung nur
erreichen lassen, falls die Biehhalter selbst ernstlich dabei
mitlmrkcn und ihre Schweine abstoßcn, soweit es init der
Erhaltung des erforderlichen Nachwuchses vereinbar ist.
Dringend ist namentlich die Abgabe der Schiveine von ',20
bis 200 Pfund Lebendgewicht, weil diese eine verhältnis-
mäßip große Futtermenge beanspruchen und bei der außer¬
ordentlichen Knappheit und Teuerung der Futtermittel das
Turchhalten besonders erschlveren. Aus diesen Gründen und
bei der jetzigen Durchschnittshöhe der Schweinepreise wird
ein baldiges Verringern der Bestände für die Biehhalter im
allgenreinen sogar vorteilhaft sein.

' Tie Landwirtschastskammer ersuche ich ergebenst, die
Landlvirte über diese wichtige vaterländische Angelegenheit
fortgesetzt aufzuklären und auf sie im Sinne meiner Mah¬
nung einzuwirken. Falls sie befolgt wird , hoffe ich, daß
sich der Erlaß weiterer Zwangsmaßnahmen gegen die
Schweinebesitzer selbst zum Zweck einer beschleunigten Ver¬
minderung ihrer Bestände auch künftig vermeiden läßt.
Tie für die Gemeinden erforderlichen Mengen von Schweinen
können bereits jetzt nötigenfalls durch das in den 88 2

und 3 der Bundescats -Berordnunz dom 25. Januar Hfl!»
geregelt« Enteignungsverfahren beschafft werden.

Ministerium für Landwirtschaft, Domäne«
«nd Korste«.

J .-Nr . 2020 II. Diez,  den 3. März 1915.
Abdruck zur allgemeinen Kenntnis und Beachtung. Tie

Herren Bürgermeister ersuche ich, mit Bezug auf die heutige
mündlich« Besprechung der Angelegenheit, auf di? Schweine¬
halter persönlich einzuwirken.

Der Landrat.
Duberstadt.

I -Nr. Pr I 4 G. 542 Wiesbaden, den 28. Febr. 1915.
vekanatmachuug.

Zur Beruhigung der Pferdebesitzer teile ich folgendes mit:
Die Pferde einer Zuckerfabrik, die bisher täglich 16 Pfd.,

bei schwerer Arbeit sogar 20 Pch Hafer bekommen haben,
erhalten seit l Februar d. I : -

2»/* Pfd- Hafer,
5 Pfd. Gerste,
41/* Pfd Zuckerfutter(10 °/o Trockenschnitzel, mau

darf zum Vergällen anstatt der Trockenschnitzel
auch 10% Kaff oder 5% Hecksel— nicht
länger als l cm — verwenden Torfmull ist
a ch zugelasien, aber nicht eippfeblenswen,
90»n Rohzucker,

2 Pfd. Pserdebohnenschrot,
12 Pfd - Heu

Die Pferde sind am 3. Februar, 10. Februar und
17. Februar gewogen worden. Die (Ergebnisse sind in
Zentner und Pfund:

14,44 14,12 14,42
16,44 16,12 16,24
13,64 13,32 13,60
16.40 16,09 16,40
14,l4 13,96 14,44
15,48 15,20 15,66
13,58 , 13,44 13,70
13s96 13,50 14,00
14,58 14,40 14,90
14,48 14,- 14,56
13,08 12 92 13,40
15,28 15,— 15,40
12,69 12,40 12,60
14,- 14, 13,96
14,84 >4,60 14,94
14.60 14,40 14,60
13,18 12,55 13,20
14,05 13,70 14,20
10,- 10,- 10,30

9,19 9,20 9,60
9,20 9,28 9,60
9,08 9,34 9,60

Die Feststellung ergibt die erfreuliche Tatsache, daß die
Pferde sich schnell an das neue Falter gewöhnen und das
bei Beginn der Futterändernng eintretende Mindergewicht
bald wieder einhmen.

Der Rohzucker ist von der Bezugsvereinigung der
deutschen Landwirte in Berlin W. 9, Köthenerstraße 38
(Bekanntmachung des Reichskanzlers vom 12 Februar 1915)
zu beziehen. Den Bezug müssen nach8 8 der Verordnung
die Kreise vornehmen.

Ich ersuche, von diesen Mitteilungen weitesten Gebrauch
zu machen.

Der Regierungspräsident.
Zn Vertretung:

d. Gizhcki.



^ -9it II. 2062. ~it (>r 0 . 015.
Kn die Herren Bürgermeister

Betrifft:  die Ausführung der Schutzpockrn-
imxfnng im Jahre 1915.

Unter Hinweis auf die Verfügung vom 2. Mai 1900
Kreisblatt Nr . 105 - und auf die in Nr . 12 oeö

Moierungsamtsblattes für 1901 abgedruckten Vorschriften
-nr Sicherung der Ausführung des Jmpfgeschästes ersuche
ick Sie , die Jmpflisten für 1915 nunmehr aufzustetlen.
Die erforderlichen Formulare geben Ihnen in den nächsten
Taoen zu.

Tie mit III, IV u. VII bezeichneten Formulare sind
für die Jnrpfärzte bestimmt und daher zunächst sorgfUtig
Lufzubewahren. Formular V dient zur Aufnahme der zur
Erstimpfung, Formular VI zur Aufnahme der zur Wieder¬
impfung vorzustellenden Kinder und Formular VII zur Auf¬
nahme der bereits im Geburtsjahr zur Jmpfang gelangten
Kinder.

.Hiernach sind in Liste V aufzunehmen:
a) alle 1913 und früher geborenen Kinder, welche ent¬

weder noch gar nicht oder ohne genügenden Erfolg
geimpft worden sind.

b) alle im Jahre 1914 geborenen noch lebenden Kinder
einschließlich der zugezogenen.

In die Wiederimpfliste (Form . VI) gehören:
ft\ alle 1902 oder früher geborenen und noch gar -ücht

oder ohne genügenden Erfolg wiedergeimpsten Zöglinge
von öffentlichen oder Privatlehranstalten , und

b) die 1903 gebcrrnen Zöglinge solcher Lehranstalten.
Es wird erwartet , daß alle unter al erwähnten Impf-

pflichtigen aus den Dnplikatslistrn der Vorjahre sorgfältig
in die diesjährigen Listen mit Angabe des Grundes (z. B.
im Vorjahre zurückgestellt, ohne Erfolg geimpft :c.) übec-
traiTcn werden und in Spalte 6 die Zahl der vorangegange¬
nen erfolglosen Impfungen genau angegeben wird.

Bei Wegzügen ist in der letzten Spalte der neue W»hn-
mrt des Impflings anzugeben und weiter anzuführen , wann
die liebe rweisung stattgefunden hat.

Im übrigen >rird wegen Ausfüllung der Listen aus
die den Formularen vorgedruckten Benierkungen Bezug ge¬
nommen.

Die Listen sind doppelt aufzustellen , lieber das Ge¬
samtergebnis ist je eine Uebersicht nach Formular VIII und
IX ebenfalls in doppelter Ausfertigung anzusertigen und
demnächst, spätestens aber bis zum 1. Oktober d. Js . be-
bcstimmt unter Beifügung der nach .Formular HI auszu¬
stellenden ärztlichen Zeugnisse über etwaige Befreiungen und
einer Anzeige über ettva ergangene richterliche Entscheidun¬
gen wegen Nichtgestellungen von Impflingen einzusendem

Tic Herren Bürgermeister ersuche ich, die ihnen nach
den Vorschriften unter IV der eingangs erwähnren Bestim¬
mungen über die Sicherung der Ausführung des Jmpfge-
schäfts zusallenden Obliegenheiten rechtzeitig und sorgfältig
wahrzunehmen, besonders für Bereitstellung geeigneter rern-
licher Jmpflokale Sorge zu tragen und den Eltern der
Jmpfpfltchtigen rechtzeitig gedruckte Vorladungen . (die auf
der Rückseite mit den vorgcschriebenen Verhnltnngs imtz-
r-gcln versehen sind) zugehen zu lassen.

Schließlich wird noch darauf aufmerksam gemacht, dap
di- Ausfüllung der Jmpflisten während des Jmpfgeschckfts
und die Ausfertigung der Impfscheine nicht Sache des Jmpf-
arztes , sondern des Bürgermeisters ist und deshalb von
diesem oder von ihm bestellten Personen Nahrzunchmen ist.
(Die durch Beschaffung von Schreibhilfe entstehenden Kosten
fallen der Gemeinoekassezur Last.) Weiter wird daran er¬
innert daß der Bürgermeister oder dessen Stellvertreter
und, tvenn Wiederimpflinge zur Vorstellung gelangen, auch
ein Lehrer, der rechtzeitig von dem Impftermin in Kenntnis
zu setzen ist, in den Impf - und Nachschauterminen anwesend

sein müssen. Für Waschgelegenheit zwei Waschschüsseln
nebst Seife und Handtuch — muß gesorgt sein. Zur ord¬
nungsmäßigen Ausführung des Jmpfgeschäfts ist die ge¬
naueste Befolgung der gegebenen Bestimmungen unerläßlich.

Tie Festsetzung der Impftermine wird demnächst im
Kreisblatt bekannt gegeben werden.

Bis zum 1. Slpril d. Js . sind mir die ordnungsmäßig
ausgestellten Jmpflisten zur Prüfung vorzulegen.

Der Land rat.
Duderstadt.

J .-Nr . 637 E. Diez,  den 6. März 1915.
« » die Herren Bürgermeister de» « reise».

Tie Zu- und Aĥ angslisten des 4. Vierteljahres 1914
sind mir bestimmt  bis zum 20. d. Mts . einzureiche».
Wegen der Aufstellung verweise ich auf die Ausschreiben in
Nr . 139 des Amtlichen Kreisblattes für 1913 und auf di«
Bestimmungen im Artikel 88 der Ausführungs -Anweisung
vom 19. Juni 1906.

Tie bis dahin nicht eingegangenen Listen werden auf
Kosten der säumigen Bürgermeister abgeholt werden.

Sodann werden die Herren Bürgermeister mit Bezug
auf die Bestimmungen im Artikel 91 der Ausführungs -An
Weisung vom 19. Juni 1906 darauf hingewiefen, daß über
die im Laufe des Steuerjahres 1914 entstandenen Steuer-
Ausfälle der Königlichen Kreiskasse in Limburg die Aus-
fallisten spätestens bis zum 25. d. Mts . einzureichen find.
Für die durch spätere Einreichung der Listen entstehenden
Differenzen werden die Herren Bürgermeister persönlich
verantwortlich gemacht werden.

Zur Erlangung einer richtigen Aufstellung der Zu- und
Abgangslistcn und zur Vermeidung von zeitraubenden Rück¬
fragen empfiehlt es sich, die Listen im Tienstzimmer der
Veranlagungs -Kommission zu Diez aufzustellen . Diejeni¬
gen .Herren Bürgermeister , die hiervon Gebrauch machen
wollen, haben sich daher bis zum 20. d. Mts . in den
Dienststunden hier einzufinden und mitzubringen:

a) Formulare für Zu- und Mgangslisten,
b) Zu- und Mgangskvirtrollen,
c) alle zu den Zu- und Mgängen gehörigen, sich in rhcem

Besitz befindlichen Belege.
Diejenigen Herren Bürgermeister , die von Borsteherr

dem keinen Gebrauch machen wollen , haben die Zu- und Ad
gangslisten auf der Titelseite nicht auszufüllen , jedoch die
Abgangsliste an der bestimmten Stelle zu unterzeich
neu.  Insbesondere mache ich zur Pflicht , daß sämtliche
Belege mit eingesandt Iverden. Dieselben sind ord-
nunasmäßig zu heften.

Bei der Aufstellung der Listen ist zu beachten, datz zwr
scheu den einzelnen Einträgen wegen der Ueberjichtlichkeit
künftig stets eine Zeile frei zu lassen  ist.

Die Pflichtigen sind künftig in den Listen in der gleichen
Reihenfolge ununterbrochen aufzuführen , wie sie in den Be¬
legen aufgeführt sind. Im Interesse der leichteren und
schnelleren Ausstellung and Prüfung der Listen ist dies
unbedingt erforderlich.

Der Vorsitzende
der Einkommensteuer»veranlagungs -Kommisston

de» Nnterl ahn kreise».
Duderstadt.

Bekanntmacknng
Die Kriegsgetreide-Gesellschaft mit beschränkter Haf

rung m Berlin ' teilt folgendes mit.
'Ter Herr Reichskommissar für Durchführung der Büro

desratsverordnung vom 25. Januar 1915 hat die KO
auf ihren Antrag ermächtigt , als Kaufpreis in allen Fallen
nicht ime bisher den Höchstpreis am Kauftage , sondern den
Höchstpreis am Verladungstage eirrzusetzen. Die Differenz



Ml in entsprechender Anwendung des 8 17 Abs. 2 der Bun-
«esrats -Berordnung eine Vergütung für Aufbewahrung und
Pflege bis zum Lieferungstage sein.

Diese neue Bestimmung hat rückwirkende Kraft . Soweit
die Abrechnungen der KG  über geliefertes Getreide noch
ansstehen, wird sie die Abrechnung im vorerwähnten Sinne
fetzt schon vornehmen . Soweit die Abrechnungen bereits
früher erfolgt sind, wird die Nachzahlung nach denr 15.
Mai 1915 erfolgen. In allen Fällen Haben sich die Ge-
trcidebesitzer an die Kommissionäre der KG  zu halten,
denen sie die Ware übereignet haben.

Sollte die jetzt gewährte Vergünstigung zur Folge haben,
daß die Landwirte das Getreide zurückzuhalten versuchen, so
müßte nach Anordnung des Herrn Retchskommissars mit der
Enteignung (bekanntlich zu geringerem Preis !) vorgeganjgen
werden.

Diez,  den 9. März 1915.
Der Landrat.
Duderstadt.

Z .-Rr . ll . 2066. Diez,  den 3. März 1915.
Bekanntmachung.

Kreis - Schweineversicherung.
Es wird zur allgemeinen Kenntnis gebracht, daß der für

jedes Schwein und Monat zu zahlende Versicherungsbeitrag
sür das Jahr 1915-16 lme 1914-15 auf 20 Pfennig festgesetzt
worden ist.

Die nach 8 12  der Satzungen zu gelvährenden Entschädi¬
gungen werden nach dem bisherigen Tarif auch für 1915-16
gewährt. Ebenso ist der Mindesterlös für genießbares Fleisch
wie bisher auf 20 Pfennig pro Pfund festgesetzt worden. (8 12
der Satzungen.)

Der geeignetste Zeitpunkt zum Beitritt zur Kreis¬
schweineversicherung ist der Monat April , weil keine Ver¬
pflichtung zur Nachzahlung besteht.

Entschädigungen Iverden bei allen Verlusten, die infolge
von Todesfällen durch Krankheit und Unfälle oder durch
Tötung auf behördliche dlnordnung (Seuche oder infolge
von Finnen oder Trichinen ) eingetreten sind, gewährt.

Jeder Schweincbesitzer sollte in seinem eigenen Interesse
nicht zögern, sich gegen Verluste in den Schweinebeständen zu
versichern. Beitrittserklärungen nehmen die Herren Bürger¬
meister des Kreises entgegen bei denen auch die Statuten.
Tarif usw. eingesehen werden können.

Der « orsitzenve des « reiSausschnfleS.
Duderstadt.

K -Nr . 638 E . Diez,  den 6. März 1915.
« » die Herren Bürgermeister.

Heute gehen Ihnen ohne Anschreiben die Zu - und Ab-
gangsltsten des 3. Vierteljahres 1914 zu. Auf Grund der¬
selben wollen Sie die Zu- und Abgangskontrollen be¬
richtigen und abschließen und die Listen alsdann ungesäumt
der Staatssteuer -Hebestelle mit der Weisung zuftrtigen , die
Hebelisten auf Grund der Zu- und Abgangslisten zu berich¬
tigen und die Listen alsdann sofort  der Königl . Kreis-
kaffe in Limburg zu übersenden.

Ich mache den Herren Bürgermeistern zur Pflicht , unter
allen Umständen dafür Sorge zu tragen , daß spätestens
innerhalb drei Tagen die Königlich Kreiskasse in den Be¬
sitz der Listen kommt.

Der Barsttzeuve
der Eiukommeufteuer-Beraulagungs-Aommissio«

de» « nterlahnkreise».
Duderstadt.

Nichtamtlicher Teil.

Literarische».
(!) TerLandsturm  auch des zweiten Aufgebots

also bis zur Altersgrenze von 45 Jahren , ist ausgerufe« .
Millionen deutscher Männer und Jünglinge eilen zu dev
Fahnen und sind stolz, nun noch des Kaisers Rock tragen
und für das Vaterland kämpfen zu dürfen . Millionen
muffen aber auch zu Hause bleiben als tapfere , unentwegte
Kämpfer im harten , unermüdlichen Ringen um Deutsch¬
lands Fortbestand aus wirtschaftlichem Gebiete. Handel
und Wandel , ebenso ivie der Betrieb öffenllichr Einrich
langen dürfen nicht still stehen. Alle Landstu rachsüchtigen,
alle Betriebe , sowie alle Behörden, welch landsturmpfltch-
tige Angestellte beschäftigen, sollten daher mit den sür Land¬
sturmpflichtige geltenden Bestimmungen der deutschen Wehr¬
ordnung vertraut sein. Namentlich herrschen über Rekla¬
mation , Zurückstellung und Unabkömmlich
keil  große Unklarheiten . Alle diesbezüglichn Vorschrif¬
ten sind klar und iibersichtlich enthalten in der soeben im
rechtswiffenschaftlichn Verlage von Max Galle , Berlin 17,
Stralauer Mlee 37 erschienenen Schrift : Der Landsturm,
die für ausgebildete und nichtausgebildete Landsturmpflich
tige geltenden Bestimmungen der Deutschen Wehrordnung,
nebst den Vorschriften über das Zurückstellungs- und Un¬
abkömmlichkeitsverfahren , sowie den für im Auslande
lebende Deutsch und für staatlose Personen geltenden Be¬
stimmungen. Preis mit Porto 65 Pfg . Me Schrift ist auf
Grund der im gleichen Verlage erschienenen Gesamtaus¬
gabe der Deutschen Wehrordnung (Preis mit Porto 4,20
Mark) bearbeitet.

Hoftversteigerung. '•‘gJJ***
Mittwoch , den 17 . März , vorm  11 Uhr  in

der Wirtschft von Emil Seibel zu Altendiez.  Mstr . 6
Zipftn u. 7 Mittelmark (an der Straße von Altendiez
nach .Hirschberg). Eichen : 46 Rm. Scht. u . Kn. Buchen:
776 Rm. Scht . h.  Kn ., 136 Rm . Reiserknüppel, 9110 Wellen
2. Kl. Nadelholz:  27 Stämme 5 Fm ., 305 Derbzstg.,
170 Reiserhstg., 10 Rin. Sch . u. Kn., Die Herren Bürger¬
meister werden um gefl. Bekanntmachung ersuch . 5166

Holzversteigerurrg.
Freitag, den 12. Märzd. 3.,

vormittags 10 Uhr
anfangend , kommen im Panrodcr Gemeindewald, Mstr . 15
Zimmrrplatz:

40 Eichn -Stämme v. 12,14 Fstm.,
32 Nadelholz-Stämme v. 10,01 Fstm.,
3 Derbholzstangen 1. Kl.,

10 Derbholzstangen 2. Kl.,
43 Derbholzstangen 3. Kl.,
24 Rm . Eichn -Schichtnutzholz,
58 Rm. Eichn -Knüppelholz,

431 Rm. Buchen-Scheit und -Knüppel,
265 Eichen-Wellen,

8200 Buchn -Wellen
zur Versteigerung.

Anfang wird gemacht mit Stammholz . Die Herren
Bürgermeister der nächstgelegenen Orte werden um Bekannt¬
machung der Versteigerung gebeten.

Panrod,  den 6. März 1915. 5139
Müller, Bürgermeister.
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